
bewußt oder unbewußt gegen unseren Arbeiter- und Bauemstaat mißbrauchen 
zu lassen, streng zur Verantwortung gezogen wird. Den Organen des Strafvoll
zugs wird empfohlen, die Strafvollstreckung in Form der Arbeitserziehung 
durchzuführen, damit dem Angeklagten geholfen wird, daß er die richtigen 
Lehren aus seiner strafbaren Handlung zieht. Daß er besonders seinen per
sönlichen Egoismus, sein ungesundes Strebertum und seine politische Zurück
gebliebenheit überwindet und in Zukunft in einem Kollektiv von klassenbe
wußten Arbeitern nach der Haftentlassung sich bemüht, seine persönlichen 
Interessen den gesellschaftlichen unterzuordnen.

gez. Pobst gez. Buhre gez. Hille
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